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Aufteilung der Aufwendungen 

§ 32. (1) Die Aufwendungen für die Liegenschaft einschließlich der Beiträge zur Rücklage sind von 
den Wohnungseigentümern nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile bei Ende der 
Abrechnungsperiode zu tragen. Besteht aber ein vor Wohnungseigentumsbegründung über ein 
wohnungseigentumstaugliches Objekt geschlossener Hauptmiet- oder Nutzungsvertrag (§ 1 Abs. 1 MRG, 
§ 13 WGG) nach diesem Zeitpunkt weiter, so sind - soweit nichts anderes rechtswirksam vereinbart ist - 
nur die Beiträge zur Rücklage sowie die Kosten für die Erhaltung und Verbesserung nach der Regelung 
des ersten Satzes, die übrigen Aufwendungen jedoch nach dem Aufteilungsschlüssel zu tragen, der für 
das vor Wohnungseigentumsbegründung eingegangene Hauptmiet- oder Nutzungsverhältnis maßgeblich 
ist; hinsichtlich der diesem Aufteilungsschlüssel unterliegenden Aufwendungen kann jeder 
Wohnungseigentümer eine Überprüfung der Aufteilung gemäß § 37 MRG beziehungsweise § 22 WGG 
beantragen. 

(2) Sämtliche Wohnungseigentümer können einen von der Regelung des Abs. 1 abweichenden 
Aufteilungsschlüssel oder eine von der Liegenschaft abweichende Abrechnungseinheit festlegen; für die 
nur diese abweichende Abrechnungseinheit betreffenden Angelegenheiten kann auch eine von der 
Liegenschaft abweichende Abstimmungseinheit festgelegt werden. Solche Vereinbarungen bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform; sie werden frühestens für die ihrem Abschluss nachfolgende 
Abrechnungsperiode wirksam. 

(3) Wenn einzelne Aufwendungen vom Verbrauch abhängig sind und die Anteile der 
Wohnungseigentumsobjekte am Gesamtverbrauch mit wirtschaftlich vernünftigem Kostenaufwand durch 
Messvorrichtungen ermittelt werden können, können die Wohnungseigentümer mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Anteile eine Aufteilung dieser Aufwendungen nach den Verbrauchsanteilen festlegen; 
dieser Beschluss wird frühestens für die ihm nachfolgende Abrechnungsperiode wirksam. Bei Vorliegen 
eines solchen Beschlusses hat jeder Wohnungseigentümer die Erfassung der Verbrauchsanteile in seinem 
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Objekt zu dulden. Konnten trotz zumutbarer Bemühungen Verbrauchsanteile nicht erfasst werden, so sind 
sie, sofern dies dem Stand der Technik entspricht, durch rechnerische Verfahren zu ermitteln; die 
Nutzfläche, für die auf diese Weise die Verbrauchsanteile ermittelt werden, darf 20 vH nicht übersteigen. 
Der Teil der Aufwendungen, der dem auf die allgemeinen Teile der Liegenschaft entfallenden 
Verbrauchsanteil zuzuordnen ist, ist nach dem Schlüssel des Abs. 1 aufzuteilen. 

(4) Können bei Gemeinschaftsanlagen die Energiekosten den Benützern zugeordnet werden, so kann 
die Mehrheit der Wohnungseigentümer (§ 24 Abs. 4) festlegen, dass diese Energiekosten in pauschalierter 
Form (zum Beispiel durch Münzautomaten) von den Benützern eingehoben werden. Diese Entgelte sind 
in der Abrechnung als Einnahmen auszuweisen. 

(5) Das Gericht kann bei einer wesentlichen Änderung der Nutzungsmöglichkeit seit einer 
Vereinbarung nach Abs. 2 oder bei erheblich unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten den 
Aufteilungsschlüssel auf Antrag eines Wohnungseigentümers nach billigem Ermessen neu festsetzen. 
Eine solche Festsetzung ist ab der der Antragstellung nachfolgenden Abrechnungsperiode wirksam. 

(6) Das Gericht kann auf Antrag eines Wohnungseigentümers eine von der Liegenschaft 
abweichende Abrechnungseinheit festsetzen, wenn auf der Liegenschaft mehr als fünfzig 
Wohnungseigentumsobjekte oder eine gesondert abzurechnende Anlage, wie etwa eine Waschküche, ein 
Personenaufzug oder eine gemeinsame Wärmeversorgungsanlage, vorhanden sind. Eine solche 
Festsetzung ist ab der der Antragstellung nachfolgenden Abrechnungsperiode wirksam. Mit der 
Festsetzung einer abweichenden Abrechnungseinheit kann auch die Einrichtung einer von der 
Liegenschaft abweichenden Abstimmungseinheit für die nur diese Abrechnungseinheit betreffenden 
Angelegenheiten verbunden werden. 

(7) Durch den Wechsel eines Wohnungseigentümers werden der Aufteilungsschlüssel, die 
Abrechnungseinheit und die Abstimmungseinheit nicht berührt. 

(8) Von der Regelung des Abs. 1 abweichende Aufteilungsschlüssel sowie von der Liegenschaft 
abweichende Abrechnungs- und Abstimmungseinheiten sind bei Festsetzung durch das Gericht von Amts 
wegen, sonst, sofern die Unterschrift auch nur eines Wohnungseigentümers öffentlich beglaubigt ist, auf 
Antrag dieses oder eines anderen Wohnungseigentümers im Grundbuch ersichtlich zu machen. 

(9) Mangels anderslautender Vereinbarung sind die den Wohnungseigentümern vorgeschriebenen 
Vorauszahlungen auf die Aufwendungen für die Liegenschaft am Fünften eines jeden Kalendermonats 
fällig. 

(10) Soweit die Eigentümergemeinschaft ihre Umsätze steuerpflichtig behandelt, hat jeder 
Wohnungseigentümer die auf sein Wohnungseigentumsobjekt nach der jeweiligen Nutzungsart 
entfallende Umsatzsteuer zu entrichten. 
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